
 
 
Energiepreisbremsen 

 

Was macht der Staat, um die Energiekosten bezahlbar zu halten? 

Im Dezember 2022 hat die Bundesregierung ein weiteres Entlastungspaket zur Abfederung der 
hohen Energiepreise beschlossen. Die Entlastungen gelten im Zeitraum vom 1. März 2023 bis 
31. Dezember 2023 und werden aus Mitteln des Bundes finanziert. Eine Verlängerung der 
Maßnahme bis April 2024 wird gerade diskutiert.  

Die Unterstützung gilt für private Haushalte, kleine und mittelständische Betriebe sowie für 
die Industrie. Die Preisbremsen sind so gestaltet, dass sich Energiesparen weiterhin lohnen soll. 

 

Muss ich etwas tun, um die Entlastungen durch die Preisbremsen zu erhalten? 

Gute Nachrichten: Sie müssen nichts tun. Die Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten 
GmbH kümmert sich darum, dass Sie die staatlichen Unterstützungsleistungen erhalten. Sie 
erhalten die Entlastungen automatisch über Ihren monatlichen Abschlag bzw. über Ihre 
Abrechnung. Wohnen Sie zur Miete, erhalten Sie die Entlastungen über Ihre 
Betriebskostenvorauszahlung bzw. -abrechnung Ihres Vermieters oder Ihrer Vermieterin. 

 

Wie funktioniert die Preisbremse bei Gas und Wärme? 

Die Preisbremsen werden in Form einer Gutschrift auf den monatlichen Abschlag angerechnet 
- der monatliche Abschlag reduziert sich dadurch. Es gibt zwei Kundengruppen die jeweils 
unterschiedlich hohe Entlastungen erhalten: 

1. Kundengruppe: 

Diese Gruppe beinhaltet private Haushalte sowie kleine bis mittlere Unternehmen mit einem 
Verbrauch von maximal 1,5 Mio. Kilowattstunden pro Jahr. Sie zahlen für 80% Ihres im 
September 2022 prognostizierten Jahresverbrauchs einen gedeckelten Preis von max. 12 Cent 
brutto pro Kilowattstunde. Der restliche Verbrauch wird jeweils zum vertraglich vereinbarten 
Preis des jeweiligen Tarifs abgerechnet. 

2. Kundengruppe: 

In dieser Gruppe sind Gewerbe- und Industriekunden mit einem Verbrauch von mehr als 1,5 
Mio. Kilowattstunden pro Jahr. Sie zahlen für 70% des Verbrauchs, den der Lieferant oder 
zuständige Messstellenbetreiber für den Zeitraum des Kalenderjahres 2021 an der 
betreffenden Entnahmestelle gemessen hat, einen gedeckelten Preis von maximal 7 Cent pro 
Kilowattstunde netto (zzgl. Steuern, Abgaben und Umlagen). Darüberhinausgehende Mengen 
werden zum vertraglich vereinbarten Preis abgerechnet. Wird Fernwärme bezogen, wird der 
Preis für 80% des Vorjahresverbrauchs auf 9,5 Cent je Kilowattstunde gedeckelt. 

Sparen lohnt sich also, denn: verbraucht man mehr als 80 % des Vorjahresverbrauchs muss 
dafür der in der Regel deutlich höhere Vertragspreis bezahlt werden. 

 

 

 



 
 
Wie funktioniert die Preisbremse bei Strom? 

Die Preisbremsen werden in Form einer Gutschrift auf den monatlichen Abschlag angerechnet 
- der monatliche Abschlag reduziert sich dadurch. Es gibt zwei Kundengruppen die jeweils 
unterschiedlich hohe Entlastungen erhalten: 

1. Kundengruppe: 

Private Haushalte und kleine bis mittlere Unternehmen mit einem Verbrauch max. 30.000 
kWh/Jahr zahlen für 80% ihres aktuell prognostizierten Jahresverbrauchs einen gedeckelten 
Preis von max. 40 ct/kWh brutto. Der restliche Verbrauch wird jeweils zum vertraglich 
vereinbarten Preis des jeweiligen Tarifs abgerechnet. 

2. Kundengruppe: 

Gewerbe- und Industriekunden mit einem Verbrauch von mehr als 30.000 kWh/Jahr zahlen für 
70% des Verbrauchs, den der Lieferant oder zuständige Messstellenbetreiber für den Zeitraum 
des Kalenderjahres 2021 an der betreffenden Entnahmestelle gemessen hat, einen gedeckelten 
Preis von max. 13 ct/kWh netto zzgl. Steuern, Abgaben und Umlagen. 
Darüberhinausgehende Mengen werden zum vertraglich vereinbarten Preis abgerechnet. 

 

Wie hoch ist meine Entlastung durch die Gaspreisbremse? 

Die Höhe der Entlastung errechnet sich für jeden Haushalt und jedes Unternehmen individuell 
und basiert auf einem komplexen Rechenverfahren.  

Beispiel Kundengruppe 1: 

Durch die Energiekrise hat sich der Gasarbeitspreis von Familie Müller von 7 Cent pro 
Kilowattstunde auf 22 Cent pro Kilowattstunde innerhalb von 12 Monaten mehr als 
verdreifacht. Ihre Gasrechnung würde sich dadurch sehr stark erhöhen. Mit der Gaspreisbremse 
möchte die Bundesregierung Familie Müller entlasten und deckelt den Gaspreis für 80 % ihres 
prognostizierten Jahresverbrauchs auf 12 ct / kWh.  

Familie Müller erhält vom Staat deshalb die Differenz zwischen Vertragspreis (22 ct / kWh) und 
dem gedeckelten Preis (12 ct / kWh) als Entlastung. Dies bedeutet:  

 Jahresverbrauchsprognose: 15.000 kWh 
 Entlasteter Anteil: 12.000 kWh (80 % von 15.000 kWh) 
 Vertraglich vereinbarter Preis 22 ct/ kWh 
 Reduzierter Arbeitspreis 12 ct/ kWh 
 Differenzbetrag = 10 ct/kWh 
 Entlastungsbetrag = 12.000 kWh * 10ct/kWh = 1200 €/ Jahr = 100 €/ Monat 

Die staatliche Unterstützung für das Vertragsjahr beträgt damit 1.200 Euro.  

Familie Müller versucht trotzdem möglichst viel Gas zu sparen, denn auch der gedeckelte Preis 
ist fast doppelt so hoch wie ihr früherer Gaspreis und für jede Kilowattstunde, die über das 
80%-Kontingent hinausgeht, muss sie den Vertragspreis von 22 Cent pro Kilowattstunde 
bezahlen.  

Wie hoch ist meine Entlastung durch die Strompreisbremse? 

Die Höhe der Entlastung errechnet sich für jeden Haushalt und jedes Unternehmen individuell 
und basiert auf einem komplexen Rechenverfahren. 



 
 
Beispiel Kundengruppe 1: 

Durch die Energiekrise ist der Strompreis von Familie Müller von 30 Cent pro Kilowattstunde 
auf 50 Cent pro Kilowattstunde gestiegen. Ihre Stromrechnung würde sich dadurch deutlich 
erhöhen. Mit der Strompreisbremse möchte die Bundesregierung Familie Müller entlasten und 
deckelt den Preis für 80 % ihres prognostizierten Jahresverbrauchs auf 40 Cent pro 
Kilowattstunde.  

Familie Müller erhält vom Staat deshalb die Differenz zwischen Vertragspreis (50 ct / kWh) und 
dem gedeckelten Preis (40 ct/ kWh) als Entlastung. Dies bedeutet: 

 Jahresverbrauchsprognose: 4.500 kWh 
 Entlasteter Anteil: 3.600 kWh (80 % von 4.500 kWh) 
 Vertraglich vereinbarter Preis 50 ct/ kWh 
 Reduzierter Arbeitspreis 40 ct/ kWh 
 Differenzbetrag = 10 ct/ kWh 
 Entlastungsbetrag = 3.600 kWh * 10ct/ kWh = 360€/ Jahr = 30€/ Monat 

Die staatliche Unterstützung für das Vertragsjahr beträgt damit 360 Euro.  

Familie Müller versucht trotzdem möglichst viel Strom zu sparen, denn auch der gedeckelte 
Preis ist deutlich höher als ihr früherer Strompreis und für jede Kilowattstunde, die über das 
80%-Kontingent hinausgeht, muss sie 50 Cent pro Kilowattstunde bezahlen.  

Ab wann und wie bekomme ich die Entlastung? 

Die Preisbremsen treten ab März 2023 in Kraft, wirken aber rückwirkend auch für Januar und 
Februar. Grund dafür ist, dass die Umsetzung der Preisbremsen für die Energieversorger 
zahlreiche operative Herausforderungen mit sich bringt, insbesondere die Anpassung der 
erforderlichen IT-Prozesse.  Sobald die Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH die 
Prozesse für die Änderungen der Abschlagszahlungen umgesetzt hat, werden wir unsere 
Kundinnen und Kunden informieren.  

Werden meine Abschläge automatisch angepasst? 
 
Ihre Abschläge für Januar und Februar 2023 zahlen Sie vorerst in voller Höhe weiter.  
Ab März 2023 greifen die Regelungen für die Preisbremsen.  
Ist Ihr vertraglich vereinbarter Preis höher als die gedeckelten Preise, verringert sich ihr 
monatlicher Abschlagsbetrag. Außerdem erhalten Sie eine rückwirkende Entlastung für die im 
Januar und Februar 2023 gezahlten Abschläge. Ist die Entlastung der beiden Monate größer als 
der Betrag des Abschlags im März 2023, erfolgt keine Gutschrift, sondern eine Verrechnung mit 
der nächsten Jahresverbrauchsabrechnung. 
 
Ändert sich die Höhe Ihrer Abschläge durch die Preisbremse, werden wir Sie über die Höhe 
Ihrer neuen Abschläge ab März 2023 rechtzeitig schriftlich informieren. 
 
Sie zahlen Ihren monatlichen Abschlag durch ein SEPA-Lastschriftmandat? 
Ihre Abschläge werden automatisch auf den neuen Betrag angepasst und entsprechend 
eingezogen. Sie müssen nichts weiter tun. 
 
Sie zahlen Ihren Abschlag durch einen Dauerauftrag oder per Überweisung? 
Passen Sie bitte Ihren Abschlagsbetrag selbst an, nachdem Sie die Information zu Ihrem neuen 
Abschlag erhalten haben. 
 



 
 
Ich ziehe bald um oder möchte meinen Lieferanten wechseln. Wer kümmert sich in diesem 
Fall um die Umsetzung der Preisbremse? 

Der Energieversorger, bei dem Sie am 1. März 2023 Kunde sind, ist für die Umsetzung der 
Preisbremsen zuständig. Auch für die rückwirkende Umsetzung der Monate Januar und 
Februar 2023. Grundlage für die Ermittlung ist auch hier der vom Netzbetreiber im September 
2022 prognostizierte Jahresverbrauch für die jeweilige Entnahmestelle. 

Wechseln Sie nach dem 1. März 2023 Ihren Versorger, muss der bisherige Versorger dem neuen 
Lieferanten die bisherigen Entlastungsbeträge und die Werte für deren Berechnung 
übermitteln. Außerdem werden Sie in der Schlussrechnung ebenfalls über diese Werte 
informiert. Bewahren Sie aus diesem Grund Ihre Schlussrechnungen des alten Lieferanten auf, 
um sie gegebenenfalls dem neuen Lieferanten ergänzend zur Verfügung zu stellen. 
 

Lohnt es sich überhaupt noch Energie zu sparen? 

Ja, sparen lohnt sich mehr denn je!  

Zum einen, weil nur ein Anteil des bisherigen Verbrauchs staatlich unterstützt wird. Sie 
erhalten nur für 80% Ihres prognostizierten Jahresverbrauchs den vergünstigten Preis. Für jede 
weitere verbrauchte Kilowattstunde zahlen Sie den Vertragspreis.  

Zum anderen ausfolgendem Grund: Mit der Jahresabrechnung wird wie jedes Jahr der 
tatsächliche Verbrauch abgerechnet. Sie erhalten den staatlichen Entlastungsbetrag in Höhe 
von 80% Ihres im September 2022 prognostizierten Jahresverbrauchs immer. Wer es schafft, 
seinen Verbrauch unter die 80%-Marke zu drücken, erhält am Ende des Jahres im Rahmen der 
Abrechnung zusätzlich Geld zurück - die eingesparte Menge multipliziert mit dem höheren 
Vertragspreis. Sparen belohnt der Staat also besonders. 

Hier finden Sie Tipps zum Energiesparen.  

 

 


